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Da» Deutsche Konsulat in Kapstadt 

hatte mit Bericht vom 26. Mai d. J. Auskunft darüber er-

be :,ent ob es gestattet sei, Hunde, Katzen und andere Haus-

tiere nach Deutschlaad einzuführen be zw, welche Formali-

täten bei der Einfuhr solcher Tiere zu erfüllen seien. 

Abschrift dar von dem Reichsministerium des Innern er-

teilten Auskunft loird in der Anlage zur gefälligen Kennt-

nsinähme er^ebenst übersandt. 

Im Auftrage 

An das 

Deutsche Generalkonsulat 

M o n t r e a l 


